
   

  

 

 

    

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

Gemeinde Rudelzhausen Landkreis Freising

I N F O R M A T I O N S B L A T T  Winter-Ausgabe 2023/2024 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Viele kleine 
Dinge wurden in unserer Gemeinde Rudelzhausen 

geschafft, aber auch einige wichtige Vorhaben 
konnten auf den Weg gebracht werden! 

So wurden nicht nur die meisten gesetzlichen 

Pflichtaufgaben erfüllt, sondern vor allem auch die 
für uns so wichtigen freiwilligen Projekte 

umgesetzt. Genau dies zeichnet ein 
funktionierendes Gemeinwesen aus und motiviert 

außerdem die vielen ehrenamtlich Tätigen in ihrem 

Engagement. 

Die geforderte Umstellung der energetischen 

Zukunft, der Umgang mit Klimaklebern, die 
Waffenlieferungen und die erwartete 

Unterstützung für die Fortsetzung des Konfliktes 
mit Russland auf EU-Ebene, der Angriff auf Israel 

usw. sind zwar in den Nachrichten, aber wir 

können sie nicht ändern. Vielleicht können wir für 
den Frieden beten – beschaffen können ihn nur die 

verantwortlichen Politiker.  

Das nach wie vor wichtigste wird auch in Zukunft 

der gesellschaftliche Zusammenhalt sowie die 

soziale Ausgewogenheit und die davon ausgehende 
Solidarität sein. Vielen Gefahren sind diese 

Grundpfeiler ausgesetzt, auf denen viele Jahrzehnte 
unser Wohlstand und unsere Sicherheit ruhten.  

An diesem Zusammenhalt und der sozialen 
Ausgewogenheit zu arbeiten, das muss der 

Postwurfsendung  
an sämtliche Haushalte 

inklusive Entsorgungskalender 2024 & 
mit Diagrammen und Statistiken der 
Bürgerversammlung 2023 

 
Kernauftrag jedes einzelnen sein. 

Herzlichen Dank den Mitgliedern des 
Gemeinderates und allen Mitarbeiterinnen & 
Mitarbeitern der Gemeinde Rudelzhausen für die 
gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr. 
Ganz besonders bedanke ich mich – auch im 
Namen des Gemeinderates – bei allen 
Gemeindebürgerinnen und -bürgern, die in den 
verschiedensten Ehrenämtern Verantwortung 
übernehmen. Durch ihr ehrenamtliches Engagement 
tragen sie Jahr für Jahr dazu bei, dass in unserer 
schönen Gemeinde Rudelzhausen Gemeinschaft 
gelebt wird und von jedem, der daran teilhaben will, 
erlebt werden kann. Dafür ein herzliches  
„Vergelt`s Gott“. 

Ich wünsche uns allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit, ruhige und friedvolle Tage bis zum 
Jahreswechsel und im neuen Jahr die Tatkraft, die 
Dinge mutig anzupacken, aber auch die 
Gelassenheit, Unnötiges vielleicht auch einfach mal 
loszulassen. Das Jahr 2024 gibt  
uns als Schaltjahr dafür einen 
Tag mehr Zeit. 

Herzlichst, 
 

Ihr Michael Krumbucher 
Erster Bürgermeister der  
Gemeinde Rudelzhausen 
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Bürgerversammlung 2023 Die diesjährige Bürgerversammlung fand am 
07.11.2023 im Gasthaus Festner-Busch in Rudelzhausen statt. Neben den vielen 
Gemeindebürgerinnen und -bürgern kamen auch 12 Gemeinderäte, Vertreter des Freisinger 
Tagblattes, der freiwilligen Feuerwehr Tegernbach, des Feuerwehrvereines Enzelhausen und 
weiterer Vereine sowie die Leiterin des Kindergartens Bunte Welt. Bürgermeister Krumbucher 
berichtete bei seinem mehrseitigen Vortrag hauptsächlich über die vergangenen Jahre 2022 und 
2023 und gab Ausblicke auf künftige Aktivitäten der Gemeinde. Im Anschluss beantwortete er 
eingehende Fragen. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einige Grafiken und Statistiken, die 
abends im Gasthaus gezeigt wurden. Den vollständigen Gemeindebericht können Sie einfach von 
der Gemeinde-Homepage herunterladen. 

 

Zum 01.10.2023 
zählte die 
Gemeinde 3.530 
Einwohner. Davon 
sind 146 Personen 
mit Nebenwohnsitz 
gemeldet. 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rathaus     
 & Politik 
 

 

Zum 01.10.2023 wohnten in der 
Gemeinde Rudelzhausen 390 
Bürger*Innen mit alleiniger 
ausländischer 
Staatsbürgerschaft. Die 49 
verschiedenen Nationen sind auch 
in Rudelzhausen Zuhause.  

Die Asylunterkunft in 
Tegernbach wurde Ende Juli 
2023 aufgelöst. In 
Grafendorf wohnen aktuell 
in vom Landratsamt 
gemieteten Unterkünften 15 
Asylbewerber*Innen und in 
Enzelhausen 22. Weitere 
Asylsuchende sind privat 
untergebracht. Pro Monat 
kommen ca. 100 weitere 
Asylbewerber*Innen im 
Landkreis Freising an. 
 

Straßen- und Kanalsanierung in Tegernbach, Mainburger 
Straße: Der Landkreis Freising erhält für die Sanierung der 
Mainburger Straße in Tegernbach eine staatliche 
Förderung in Höhe von 373.000 Euro bei Kosten von ca. 
600.000 Euro. Da der Gehweg nicht barrierefrei ist, 
bekommt die Gemeinde Rudelzhausen hingegen für die 
Sanierung des Gehwegs an der Mainburger Straße keine 
Förderung. Die Gehwegsanierung kostete die Gemeinde 
ca. 250.000 Euro. 
 

Sanierung des Geh- und Radweges von der Kirchgasse zur 
Volksfestwiese samt Abensbrücke: Der Weg wurde durch 
das Wurzelwerk der Bäume sehr stark beschädigt. Daher 
musste er verlegt und saniert werden. Die Kosten für die 
Sanierung beliefen sich auf ca. 170.000 Euro. 
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Auskunfts- und Übermittlungssperren nach 
dem Bundesmeldegesetz (BMG) Jede Bürgerin 
und jeder Bürger hat die Möglichkeit der 
Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungs-
sperren. Bei einer Übermittlungssperre kann jede 
Einwohnerin und jeder Einwohner ohne Angabe 
von Gründen der Weitergabe seiner Daten 
widersprechen. Die eingetragene Sperre hat so 
lange Bestand, bis sie widerrufen wird: 
Datenübermittlungen… 
1. an die Religionsgesellschaften von Familien- 

angehörigen der Mitglieder, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG 

Betroffene Familienangehörige (Ehegatte oder Lebenspartner, 
minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder), die nicht 
derselben öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft des anderen 
Familienmitgliedes oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören, können verlangen, dass ihre Daten nicht der 
Kirche übermittelt werden, der das andere Familienmitglied angehört. 
Die Sperre gilt nicht, soweit die Daten für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden. 

2. an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen § 50 Abs. 5 i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG Die Meldebehörde darf Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und 
Familiennamen, Doktorgrad und Anschrift von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
3. aus Anlass eines Alters- und Ehejubiläums an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk § 50 Abs. 5 i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG Wenn Einwohner ein 
Alters- oder Ehejubiläum haben, darf die Meldebehörde an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk eine auf folgende Daten 
beschränkte Auskunft erteilen: Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
4. an Adressbuchverlage § 50 Abs. 5 i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen 
darf Auskunft über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften aller volljährigen Einwohner erteilt werden. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(in Buchform) verwendet werden. 
5. an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr  
(§ 36 Abs. 2 BMG) Die Meldebehörde übermittelt aufgrund von § 58 c Abs. 1 Satz 
1 des Soldatengesetzes an das Bundesamt für das Personalmanagement  
der Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über Tätigkeiten in den Streitkräften jährlich bis zum 31.03. Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Jahr 
volljährig werden. Übermittelt werden der Vor- und Familienname sowie 
die gegenwärtige Anschrift. Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG 
(schutzwürdige Belange) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme 
rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen Person durch eine 
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die 
Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im 
Melderegister einzutragen. Die Auskunftssperre wird auf 2 Jahre befristet. 
Sie kann auf Antrag oder von Amts wegen verlängert werden. 
Grundsätzlich ist die Auskunfts- und Übermittlungssperre bei 
Wegzügen bzw. Anmeldungen stets neu zu beantragen. Für die 
Beantragung hält die Meldebehörde im Bürgerbüro Vordrucke  
bereit. Die Antragstellung kann jedoch auch formlos schriftlich 
vorgenommen werden. Das Einrichten ist gebührenfrei. 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die 
Europawahl am 09.06.2024 gesucht! 

 

Für das Gemeindegebiet sind vier Urnenwahlbezirke 
(Rudelzhausen I und II, Tegernbach und 
Hebrontshausen) sowie vier Briefwahlbezirke 
angedacht. Sämtliche Mitglieder der (Brief-) 
Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Die Einteilung der (Brief-)Wahlbezirke, der Helferinnen 
und Helfer sowie ihre Anzahl im Detail wird im 
Frühjahr 2024 erfolgen. Gerne können Sie sich bereits 
vorab als Wahlhelferin oder Wahlhelfer in der 
Gemeindeverwaltung melden. Bei der Europawahl 
2024 wird ein pauschales Erfrischungsgeld in Höhe 
von 30,00 EUR pro Person gewährt. Dabei unterbleibt 
eine Unterscheidung zwischen den Beteiligten. 

Die Gemeinde zählt im Jahr 2023 ohne Bürgermeister 6 Voll-, 31 
Teilzeitbeschäftigte und 16 geringfügig Beschäftigte. Weiterhin sind 14 
Honorarkräfte tätig. Die Gemeinde beschäftigt aktuell 67 Personen. 

Die Personalkosten 2022 verteilen sich wie folgt: 
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Auszug aus der Hausnummernsatzung 
(seit 1995 in Kraft) 

Jedes Grundstück mit Gebäude erhält in der  
Regel eine Hausnummer. Mehrere Grundstücke können 
eine gemeinsame Hausnummer erhalten, wenn die darauf 
befindlichen Gebäude eine wirtschaftliche Einheit bilden. 
Von mehreren auf einem Grundstück errichteten Gebäuden 
kann jedes Gebäude eine eigene Hausnummer erhalten. Die 
Gemeinde teilt diese zu und beschafft sie auf 
Kosten des Eigentümers. Die Hausnummer ist vom 
Eigentümer bei Neubauten spätestens bis zum Bezug des 
Gebäudes im Übrigen binnen 14 Tagen nach der 
Hausnummernzuteilung anzubringen. Wird die 
Hausnummer nicht ordnungsgemäß und fristgerecht 
angebracht, kann die Gemeinde die Hausnummer 
anbringen. Der Eigentümer ist verpflichtet dies zu dulden 
und wird darüber rechtzeitig informiert. Die Hausnummer 
befindet sich in der Regel an der Straßenseite des 
Gebäudes an einer gut sichtbaren Stelle. Würde die 
Umzäunung eine gute Sicht von der Straße aus verhindern, 
ist die Nummer unmittelbar rechts neben dem 
Haupteingang zur Straße hin anzubringen. Die Gemeinde 
kann eine andere Art der Anbringung zulassen oder  

anordnen, wenn dies in besonderen Fällen, 
insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der 
Hausnummer, geboten ist. Bei Änderung 
oder notwendiger Erneuerung der 
bisherigen Hausnummer gilt selbiges.  

Bei allen Anträgen (insbesondere bei Bauanträgen) ist darauf zu achten, dass diese spätestens 11 Tage 
vor dem jeweiligen Sitzungstermin bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Die Bearbeitung der 
Anträge benötigt in der Regel Vorbereitungszeit. Außerdem müssen Anträge, die im Gemeinderat 
behandelt werden, in der Ladung zur Sitzung aufgeführt sein. Später eingehende Anträge können aus 
vorgenannten Gründen erst in der nächstfolgenden Sitzung behandelt werden. Termine weiterer 
öffentlicher Gemeinderatssitzungen, soweit erforderlich, werden rechtzeitig bekannt gegeben. Der Ort der 
Sitzung wird in der Tagesordnung der jeweiligen Sitzung veröffentlicht. Ebenso wird rechtzeitig bekannt 
gemacht, wenn die aufgeführten Sitzungen nicht oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. 

Rathaus - Zwei neue Gesichter im Bauamt 
 

Am 02. Oktober 2023 begrüßte Erster Bürgermeister 
Michael Krumbucher Innenarchitektin Sarah Philomena 
Beck-Trojer als neues Teammitglied im Rathaus. Die neue 
Kollegin wird nach einer kurzen Übergangszeit die 
Nachfolge des langjährigen und geschätzten Kollegen, 
Jakob Betzenbichler, antreten. Wenn sich Herr 
Betzenbichler in den Ruhestand verabschiedet hat, 
übernimmt sie die Leitung im Bauamt in Teilzeit und ist 
dort für die Anliegen der Gemeindebürgerinnen und -
bürger, der Gemeinde sowie für die Arbeitsorganisation 
des Bauhofes zuständig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

 
 
 

Im Vorjahr 2022 wurden in den Gemeinderatssitzungen 34 
Bauanträge und davon 5 Vorbescheide behandelt. 
Insgesamt wurden 43 Baugenehmigungen, davon 5 
Vorbescheide bekannt gegeben. Hiervon sind im Rahmen 
der laufenden Verwaltung 4 Anträge und im 
Freistellungsverfahren 9 Anträge genehmigt worden. 4 
Anträge wurden von den Bauherren zurückgenommen. 
Kein Antrag wurde vom Landratsamt abgelehnt.  
Bis Stand 23.11.2023 wurden in den Gemeinderatssitzungen 
20 Bauanträge und davon 7 Vorbescheide behandelt. 
Insgesamt wurden 23 Baugenehmigungen, davon ein 
Vorbescheid bekannt gegeben. Hiervon sind im Rahmen 
der laufenden Verwaltung 4 Anträge genehmigt worden. 
Ein Antrag wurde von den Bauherren zurückgenommen. 
Ein Antrag wurde vom Landratsamt abgelehnt. 

Gemeinderat 

Bauanträge & Baugenehmigungen 
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von links: Bauamtsleitung Jakob Betzenbichler, Nachfolgerin Sarah 
Philomena Beck-Trojer und Bürgermeister Michael Krumbucher 

Bis November sind in 2023 12 Sitzungen abgehalten 

worden. Hier wurden 87 öffentliche und 95 

nichtöffentliche Beschlüsse gefasst worden.  

Unterstützt wird Frau Beck-Trojer ab 
15. Dezember 2023 von Ulrike Stadler. 
Frau Stadler wird dort die anfallenden 
Tätigkeiten als Sachbearbeiterin 
vormittags übernehmen. Beide Frauen 
freuen sich auf ihre vielfältigen 
Aufgaben. Das Team im Rathaus heißt 
sie herzlich willkommen. 
 

von links: Bürgermeister Michael Krumbucher 
und Sachbearbeiterin im Bauamt Ulrike Stadler 



Die letzte allgemeine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2013. 
Durch die Erschließung neuer Baugebiete sind ab dem Jahr 
2015 Kredite bei der Firma Bayerngrund aufgenommen 
worden. Der Verkauf der Baugrundstücke erfolgt zügig und 
diese Kredite wurden bis 2022 vollständig abgelöst. Nach dem 
bisherigen Schuldenrückgang werden ab 2023 wieder 
Kreditneuaufnahmen notwendig sein, um die anstehenden 
Maßnahmen zu finanzieren. Zum Beispiel sollen die 
Burgstaller Straße, die Schmiedgasse und der Fichtenweg in 
2024 saniert werden. Weitere dringende Ausgaben, wie diese, 
machen Kreditaufnahmen im nächsten Jahr notwendig. 
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Verwaltungshaushalt 

Wichtige Einnahmepositionen 

Verschiedene Ausgabepositionen 

Wichtige 
Einnahmepositionen 
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Vermögenshaushalt 
Haushaltsentwicklung VerwHH Haushaltsentwicklung VermHH 

Rücklagenübersicht 

Verschiedene Ausgabepositionen 

Kreditmarktschulden 

Gesamtschulden 



 
 

 
 

Für eine zukunftsfeste, verlässliche und vor 
allem bezahlbare Wärmeversorgung soll 
zukünftig nur noch auf erneuerbare 
Energien und die Nutzung unvermeidbarer 
Abwärme aus z. B. Industrieanlagen gesetzt 
werden. Damit diese Umstellung gelingt 
und die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen zügig überwunden werden 
kann, soll zukünftig jede planungs-
verantwortliche Stelle, hier auch die 
Gemeinden, strategisch planen, welche 
Gebiete in welcher Weise mit Wärme  
(z. B. dezentral oder leitungsgebunden) versorgt werden sollen, in welcher Weise erneuerbare Energien und 
unvermeidbare Abwärme bei Erzeugung und Verteilung genutzt werden können. Das Ziel der Wärmeplanung ist es, den 
vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu 
ermitteln. Die Gemeinde Rudelzhausen hat sich mit der Thematik auseinander gesetzt & verfolgt sie vorerst nicht weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie eingebaut werden. 
Für alle anderen Gebäude gelten großzügige 
Übergangsfristen und verschiedene technologische 
Möglichkeiten. Zudem gibt es eine umfangreiche 
Förderung, die stärker sozial ausgerichtet ist. Nach dem 
Beschluss im Bundestag hat nun auch der Bundesrat  
das Gesetz gebilligt. *Mehr erfahren Sie auf 
www.energiewechsel.de/beg 
Die neuen Förderrichtlinien werden Teil der 
Bundesförderung energieeffiziente Gebäude (BEG) 
sein und werden noch im Parlament abgestimmt.  
 

Wer auf eine Heizung mit 65 Prozent Erneuerbare 
Energie umsteigt, hat dabei mehrere technologische 
Möglichkeiten. Folgende Optionen stehen zur 
Verfügung: Anschluss an ein Wärmenetz, elektrische 
Wärmepumpe, Stromdirektheizung, Hybridheizung 
(Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder 
Ölkessel), Heizung auf der Basis von Solarthermie und 
unter bestimmten Bedingungen: sogenannte „H2-
Ready“-Gasheizungen (Heizungen, die auf 100 Prozent 
Wasserstoff umrüstbar sind). Für bestehende Gebäude 
sind weitere Optionen vorgesehen: Biomasseheizung, 
Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt – 
mindestens zu 65 Prozent Biomethan, biogenes 
Flüssiggas oder Wasserstoff. Bei der Entscheidung,  
welche Heizung für das jeweilige Gebäude am besten geeignet ist, helfen fachlich qualifizierte Energieberaterinnen und 
Berater. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert eine „Energieberatung für Wohngebäude“ 
und übernimmt bis zu 80 Prozent der Beratungskosten (bei Ein- und Zweifamilienhäusern maximal 1.300 Euro). Eine erste 
Einschätzung bietet auch der Heizungswegweiser des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. 
Energieberaterinnen und -berater können über die Energieeffizienz-Expertenliste gesucht und beauftragt werden. Dabei 
handelt es sich um ein bundesweites Verzeichnis nachweislich qualifizierter Fachkräfte für energieeffizientes Bauen und 
Sanieren. Die rund 13.000 gelisteten Expertinnen und Experten kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und sind in 
Energieberatung, Architektur, Ingenieurwesen sowie Handwerk tätig. Auch die Verbraucherzentralen bieten eine geförderte 
und dadurch kostenlose Einstiegsberatung an. Mieterinnen und Mieter werden vor Mietsteigerungen geschützt. Zum einen 
sollen Vermieterinnen und Vermieter natürlich in neue Heizungsanlagen investieren und modernisieren. Dafür dürfen sie 
künftig bis zu zehn Prozent der Modernisierungskosten umlegen. Allerdings müssen sie von dieser Summe eine staatliche 
Förderung abziehen, und die Modernisierungsumlage wird auf 50 Cent pro Monat und Quadratmeter gedeckelt. 

Foto: BMWK 

Foto: BMWK 

Gesetz für Erneuerbares Heizen Ab dem 1. Januar 2024* müssen in 
den meisten Neubauten Heizungen 

Kommunale Wärmeplanung 



 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zweckverband Wasserversorgung Hallertau 
stellt die Wasserversorgungsanlagen 
einschließlich der Ortsnetze und versorgt die 
Endverbraucher mit Trinkwasser. Der 
Zweckverband erhebt für seine Leistungen 
Abgaben nach Vorschrift des Kommunal-
abgabenrechts. Um die Versorgung mit 
Trinkwasser sicherzustellen, wird in Au in der 
Hallertau ein neues Wasserwerk errichtet. Des 
Weiteren stehen in den nächsten Jahren wieder 
größere Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz  

v.l. Bürgermeister Michael Krumbucher mit Gergö Spengler (Abschluss an der 
Abenstal Realschule mit 1,73), Hannes Scharlach (Abschluss an der Abenstal 
Realschule mit 1,40), Benedikt Karber (Abschluss an der Abenstal Realschule mit 
1,27), Marlene Pichlmaier (Abschluss am Gabelsberger Gymnasium mit 1,30), Lisa 
Matscheko (Abschluss am Gabelsberger Gymnasium mit 1,40) und Franziska 
Scharlach (Abschluss am Gabelsberger Gymnasium mit 1,00) 

Katharina 
Kollmannsberger 
(Abschluss am 
Gabelsberger 
Gymnasium mit 1,80) 

Andreas Felber 
(Ausbildungsabschluss 
zum Fachinformatiker  
für Systemintegration  
mit 1,40) 

Claudia Neumaier (Ausbildungsabschluss zur Kauffrau für Groß- und Außenhandels-
management mit 1,10), Simon Neumaier (Ausbildungsabschluss zum Elektroniker mit 
Fachrichtung: Energie und Gebäudetechnik mit 1,40), Bürgermeister Michael 
Krumbucher, Simon Huber (Abschluss am Gabelsberger Gymnasium mit 1,70), Moritz 
Hiesbauer (Abschluss am Gabelsberger Gymnasium mit 1,90) 

November 2023 Pressemitteilung von Bayernwerk 
Bewerbungen für den Bürgerenergiepreis 
Oberbayern 2024 ab sofort möglich 
10.000 Euro Preisgeld Wer sich für die 
Energiezukunft vor Ort stark macht, wird belohnt. 
Bereits zum siebten Mal rufen die Bayernwerk Netz 
GmbH und die Regierung von Oberbayern zur 
Teilnahme am Bürgerenergiepreis auf. „Wir zeichnen 
Menschen aus, die sich mit viel Engagement um 
Klima und Umwelt kümmern. Wir suchen Vorbilder 
die eindrucksvoll vermitteln, dass jeder Einzelne vor 
Ort seinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende 
leisten kann“, so Markus Leczycki, der beim 
Bayernwerk die Partnerschaften mit den bayerischen 
Kommunen verantwortet. „Der Bürgerenergiepreis 
startet in die nächste Runde, bei der auch die 
Regierung von Oberbayern wieder Kooperations-
partner ist. Und insgesamt 10.000 Euro Preisgeld 
warten auf Energieheldinnen und Energiehelden aus 
Oberbayern.“ 
Auszeichnung für alle Generationen Bewerben 
können sich mit ihren Projekten Privatpersonen, 
Vereine, Institutionen, Schulen und Kindergärten. Die 
Bandbreite an möglichen Engagements ist groß. Das 
kann in Form von Maßnahmen rund um Energie sein. 
Das können ebenso Projekte oder Aktionstage rund 
um Müll- oder Plastikvermeidung oder ein sinnvoller 
Umgang mit Lebensmitteln sein. 
Hier geht es zur Bewerbung Die 
Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und 
Videos der Vorjahressieger sind im Internet unter 
www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. 
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie 
allen, mit welchen Maßnahmen und Projekten Sie die 
Energiezukunft vorantreiben. Alle Bewerbungen, die 
bis zum 15. Februar 2024 hochgeladen werden, 
nehmen in dieser Bewerbungsrunde teil. Später 
eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr 
berücksichtigt. 
Die Preisträger werden durch eine Fachjury benannt, 
die auch die Höhe des Preisgeldes festlegt. 
Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die 
Projektverantwortliche des Bayernwerks, Annette 
Vogel, Telefon 09 21-2 85-20 82, 
annette.vogel@bayernwerk.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12 Einser vor dem Komma 

Erster Bürgermeister 
Michael Krumbucher 
beglückwünschte im 

August 2023 in seinem 
und im Namen des 

Gemeinderates sowie 
der Verwaltung den 

genannten Schülern und 
Ausbildungsabsolventen 
zu ihren herausragenden 
schulischen Leistungen. 

Die Absolventinnen 
und Absolventen 

aus dem 
Gemeindegebiet 
freuen sich über 
einen persönlich 

überreichten 
Rudelzhausener 
Wertgutschein. 
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an. Neben diesen Investitionen im Leitungsnetz müssen 
Ausgaben für Sanierungen von Hochbehältern und 
Wasserwerken in Höhe von ca. 26 bis 30 Mio. EUR vorgenommen 
werden. Die geplanten Investitionen werden durch 80% 
Verbesserungsbeiträge und 20% Gebühren von den 
Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern finanziert. Ab 2024 
erhöht sich die Standard-Grundgebühr für Trinkwasser auf  
130 Euro netto und der Kubikmeterpreis auf 3,19 Euro netto. 
Wie hoch die Verbesserungsbeiträge ausfallen, ist aktuell offen. 
Die Berechnungsbasis -alle Grund- & Geschossflächen, die durch 
die beauftragte Firma Bitterwolf im Verbandsgebiet erfasst 
werden- ist noch unvollständig. Die Daten der Aufmessung sind 
bereits in der Verwaltungsgemeinschaft Mainburg, der Stadt 
Mainburg und der Gemeinde Obersüßbach erfasst worden. Die 
Arbeiten in der Gemeinde Rudelzhausen sind ebenfalls fast 
fertig. Wenn die Verbandsgebiete Markt Au in der Hallertau und 
Teile des Marktes Wolnzach, voraussichtlich im Frühjahr 2024, 
aufgemessen wurden, werden die Verbesserungsbeiträge 
festgelegt und bekannt gegeben. 



Bedarf Die zum Stichtag 01.01.2023 durchgeführte Analyse ergab den Bedarf 
an einer dreigruppigen Kinderkrippe für Kinder bis zum 3. Lebensjahr und an 
einer zusätzlichen Kindergartengruppe. Nachdem das Projekt, die Kinderkrippe 
und die Kindergartenerweiterung beim Pfarrkindergarten St. Wolfgang 
Rudelzhausen auszubauen, mit der Kirchenstiftung Rudelzhausen nicht realisiert 
werden konnte, muss die Gemeinde Rudelzhausen Alternativen ergreifen. Es ist 
angedacht, auf dem vor Kurzem von der Gemeinde erworbenen Grundstück in 
der Nähe des Freibads Tegernbach ein gemeindliches Kinderbetreuungszentrum, 
bestehend aus einer Kinderkrippe und ggf. einem (Natur-)Kindergarten, zu  

errichten, um den örtlichen Betreuungsbedarf zu decken. Der 
Ort ist wegen der guten Anbindung und der vorhandenen 
Parkplätze dafür wie geschaffen. Die pädagogische 
Konzeptionierung dafür wird aber erst zu einem späteren 
Zeitpunkt des Projekts festgelegt. 
Bauleitplanverfahren Im ersten Schritt stellt die 
Gemeinde Rudelzhausen den Bebauungsplan Nr. 117 
„Kinderbetreuungszentrum Tegernbach“ und die 27. Flächen-
nutzungsplanänderung im Parallelverfahren auf. Die Chancen, 
das Baurecht für das Kinderbetreuungszentrum zu erhalten, 
stehen gut. Die Details zu den Baulichkeiten und den genauen 
Planungen werden erst später im Verfahren getroffen. Das 
Projekt soll zügig umgesetzt werden, da der Bedarf vorhanden  

ist und es in der Vergangenheit Verzögerungen gegeben hat. Das Gutachten zur Versickerung des Niederschlagswassers ist 
bereits erstellt. Die ersten Termine für die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung finden Ende 2023 statt, da für die  
Strukturkartierung vor Ort die Bäume in unbelaubtem Zustand müssen. 

Neben der gesetzlich verankerten BayKiBiG-Förderung 
fördert die Gemeinde Rudelzhausen den 
Pfarrkindergarten St. Wolfgang auf freiwilliger Basis mit 
einem jährlichen Betriebskostendefizit-Zuschuss.  
Die Gemeinde gewährt für das Jahr 2022 einen Zuschuss 
für den Kindergarten in Höhe von 63.679,90 Euro 
[85.285,58 Euro (Gesamtdefizit) x 56/75 (Anteil Kinder aus 
dem Gemeindegebiet Rudelzhausen) x 100%]. Die 
freiwillige Zahlung wurde unter Berücksichtigung des in 
2022 gewährten Abschlags von 20.000 Euro [43.679,90 
Euro] und einem erneuten Abschlag von 20.000 Euro für 
2023 angewiesen. 

Bildung & Soziales 

Zwei neue 
Mitarbeiterinnen 
im Kindergarten 
Bunte Welt 
Seit April 2023 
betreut Emine Ukaj 
als Kinderpflegerin 
die Kinder in der 
"Grünland"-
Gruppe. 
 

 
 
  

Malgorzata 
Biernat hat im 
September 2023 
als Erzieherin im 
"Rotland" 
angefangen.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reguläre Zuweisungen der Gemeinde nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG): 

Kinderbetreuung ist in der  
näheren Umgebung zu finden  

 gemeindlicher Kindergarten Bunte Welt 
in Tegernbach 

 kirchlicher Kindergarten St. Wolfgang in 
Rudelzhausen 

 Kindergärten und Krippen in den 
Nachbargemeinden 

 Tagespflegeplätze 

 Mittagsbetreuung an der Grundschule 
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Zum 30.09.2023 wurden die Kindergarten- und Krippenkinder in folgenden 
Einrichtungen betreut: 

Malgorzata Biernat 

Emine Ukaj 
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Neuerlass der Mittagsbetreuungssatzung  
Nachdem für das Schuljahr 23/2024 erstmals mehr 
Voranmeldungen als Plätze zur Verfügung standen, wurde 
die Satzung angepasst. Neben der Klarstellung, dass 
aktuell kein Rechtsanspruch eines Grundschulkindes auf 
die Leistungen besteht, wurden Kriterien für die vorrangige 
Aufnahme von Kindern in die Satzung integriert. Bei 
Kapazitätsengpässen kann die Gemeinde nun rechtssicher 
handeln. Die Zu- und Absagen bei der Betreuungsplatz-
vergabe werden zukünftig immer durch die Gemeinde-
verwaltung erfolgen. Ab 2026 wird es einen gesetzlichen 
Anspruch auf Ganztagsbeschulung bzw. Mittagsbetreuung 
in der Grundschule geben. Die Gemeinde plant dazu mit 
der Schule die weiteren Schritte. 

Jugendvereinsförderung  
Alle Vereine und Organisationen in der Gemeinde 

Rudelzhausen, die Jugendarbeit betreiben, können auf 
Antrag (Formular auf der Gemeindehomepage) ab 2024 

einen Zuschuss von 20 Euro (bisher 10 Euro) pro 
Mitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
erhalten. Im Jahr 2023 wurde die Jugend von der 

Gemeinde mit insgesamt 5.420 Euro unterstützt. Darüber 
hinaus kann die Schulturnhalle kostenlos von den 

Vereinen genutzt werden. 

Sommer-Ferienprogramm 2024 (29.07. bis 09.09.2024) 
Die Gemeinde Rudelzhausen bietet jährlich ein abwechslungs-
reiches Ferienprogramm an. Neue und bestehende 
Veranstalterinnen oder Veranstalter können sich gerne für 
2024 bei unserem Bürgermeister Michael Krumbucher 
08752/8687-10 oder unserer Jugendreferentin Nicole Gabriel 
0176/67855512 melden. 
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Zum 16.10.2023 wurden in der Mittagsbetreuung 84 
Kinder (davon 20 Kinder aus Stadt Mainburg und 64 Kinder 
aus der Gemeinde Rudelzhausen) betreut. 
Bei der Mittagsbetreuung handelt es sich um eine 
freiwillige Leistung der Gemeinde Rudelzhausen. Sie ist 
die Trägerin und stellt das Personal. Nach der Betreuung 
bis 15 Uhr können verschiedene Kurse gebucht werden. 
Die Grundschule selbst organisiert hier das Kursangebot. 
Die Kursleiterinnen und -leiter vereinbaren anschließend 
mit der Gemeinde ihre Honorarverträge. 

Die Klassen umfassen im Durchschnitt insgesamt 21 
Schülerinnen und Schüler. 

Ab 01.01.2024 dürfen Kinderreisepässe nicht mehr neu ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden. Bereits ausgestellte 
Kinderreisepässe können bis zum Ende ihrer Gültigkeit weiterverwendet werden. Kinderreisepässe sind nur maximal 12 Monate 
gültig. Diese kurze Gültigkeitsdauer gilt für alle Standard-Ausweisdokumente ohne Chip, die die Mitgliedstaaten der EU für Ihre 
Bürgerinnen und Bürger ausstellen. Schwach geschützte Dokumente dürfen nicht länger als zwölf Monate gültig sein. Im 
Vergleich dazu sind normale, mehrjährig gültige Reisepässe mit vielen Sicherheitsmerkmalen sowie mit einem Chip 
ausgestattet. Kinderreisepässe, insbesondere die in der Gültigkeit verlängerten Kinderreisepässe, werden von den Staaten 
weltweit und teilweise auch innerhalb der EU nicht mehr überall als Ausweisdokument akzeptiert. Die Anerkennung deutscher 
Kinderreisepässe durch andere Staaten kann durch Deutschland nicht beeinflusst werden. Einige Staaten fordern bei Einreise, 
dass das Passdokument eine bestimmte Restgültigkeit aufweist, in der Regel drei bis sechs Monate. Das schränkt die 
Verwendbarkeit eines Kinderreispasses zusätzlich erheblich ein. Damit die Reisen von Familien nicht unterbrochen werden, 
weil der Kinderreisepass oder ein in der Gültigkeit verlängerter Kinderreisepass an der Grenze nicht anerkannt wird, hat der 
Gesetzgeber am 12. Oktober 2023 ein Gesetz veröffentlicht, in dem u.a. der Kinderreisepass abschafft wird. Mit der Abschaffung 
wird künftig der enorme Aufwand der Eltern und der Verwaltung für eine regelmäßige, jährliche Neubeantragung oder 
Verlängerung eines Kinderreisepasses vermieden. Bitte beachten Sie, dass sich das Gesichtsbild, insbesondere von Säuglingen 
und Kleinstkindern, innerhalb kurzer Zeit stark verändern kann, sodass eine Identifizierung mit dem ursprünglichen 
Ausweisdokument teilweise auch schon deutlich vor Erreichen des aufgedruckten Gültigkeitsendes nicht mehr möglich ist und 
das Ausweisdokument vorzeitig ungültig geworden ist. In diesem Fall beantragen Sie bitte rechtzeitig vor Reiseantritt ein neues 
Dokument (bei Reisen innerhalb der EU ein Personalausweis oder über die EU hinaus ein Reisepass). 

Die Flachdachsanierung der Turnhalle an der 
Grundschule Rudelzhausen konnte in 2023 beendet 
werden. Die Kosten beliefen sich auf 120.000 Euro. 
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Warum gibt es ab 01. Januar keine Kinderreisepässe mehr? 



Neben den laufenden Kosten für den Betrieb von Straßen 
und Kanalnetz tätigt die Gemeinde Investitionen zum 
Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur. Hier stellt 
sich die Kostenentwicklung wie folgt dar: 

 

Im Jahr 2026 wird eine neue wasserrechtliche Erlaubnis 
für den Betrieb der Kläranlage Rudelzhausen erforderlich. 
Dazu sind bereits Vorbereitungen nötig. Demnächst wird 
das Büro Rödl & Partner gemeinsam mit der Gemeinde-
verwaltung die Kalkulation der Entwässerungsgebühren 
durchführen. Die letzte Kalkulation fand 2019 statt.  

Für die nächsten Jahre sind wieder Untersuchungen des 
Kanalisationsnetzes mittels Kamerabefahrungen geplant, 
um Schäden aufzudecken und gezielt beheben zu können. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hochwasserschutzkonzept Tegernbach 
Ausbau des fertiggestellten Regenrückhaltebeckens 
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 Kosten für Kanal- und Straßennetz & für Gewässerunterhalt/Hochwasserschutz 
 Aufgrund der Weitläufigkeit des Gemeindegebiets mit 35 
km Kanalnetz und 59 km Straßennetz stellt der laufende 
Unterhalt weiterhin eine große finanzielle Herausforderung 
dar. Anhand der folgenden Diagramme wird aufgezeigt, 
welche Einnahmen erzielt und welche Ausgaben in den 
letzten Jahren aufgewendet wurden. Die 
Klärschlammentsorgung wurde 2021 wieder billiger. 

Auch für Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz 
werden verschiedene Maßnahmen sowohl im 
Unterhalt als auch im investiven Bereich ergriffen. 

Tegernbach wird seit Jahren immer wieder von Hochwasser 
heimgesucht. Um den Ort zu schützen, wurde unter anderem ein 
Regenrückhaltebecken mit einem Stauvolumen von ca. 500 m³ 
westlich der FS 41 in der Nandlstädter Straße parallel zum 
Straßengraben ausgehoben. Dadurch soll bei Starkregenereignissen 
das Oberflächenwasser gedrosselt übergeleitet werden. Das 
entstandene Mönchbauwerk dient zudem als Abflussbegrenzung aus 
dem Rückhalte- „Becken West“. Beim Starkregenereignis am 
26.08.2023 drangen die Wassermassen von mehreren Seiten in den 
Ort ein und verursachten wieder Hochwasserschäden. Das 
Dammbauwerk an der Nandlstädter Straße wurde dabei beschädigt. 
Das Wasser lief zu dem Zeitpunkt nicht über den Damm auf die Straße, 
sondern kam "nur" beim Regenüberlauf. Vor dem Hintergrund ist 
angedacht, das Volumen des Regenrückhaltebeckens größtmöglich zu 
erweitern, um das Hangwasser abfangen zu können. Die Reparatur des 
Mönchbauwerk würde zeitgleich mit dem Ausbau erfolgen. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, dass das bereits erstellte Becken um 
eine Länge von ca. 140 m erweitert und 
dafür mit der Tektur fortgefahren werden 
soll. Das Volumen des „Beckens West“ 
erhöht sich dadurch um ca. 1.100 m³. Am 
südlichen Ende sind aufgrund des 
ansteigenden Geländes 
Böschungshöhen von 3,50 m geplant. Ein 
Zulauf des Oberflächenwassers vom 
nahen Feldweg durch eine 
Ausgleichsfläche ist ebenfalls angedacht. 
Die Bauleistung ist bereits vergeben 
worden und startet, sobald die 
Witterungsverhältnisse es zulassen.  
Bei Starkregen könne aber das Problem  
des Überlaufens von Retentionen auch 
zukünftig nicht gänzlich vermieden werden. 
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Kostenschätzung ca. 236.000 € 
brutto zuzüglich der Kosten für 
die Landschaftsplanung.  



Sehr häufig behindern parkende oder falsch 
parkende Autos nicht nur den Winterdienst, 
sondern auch den Rettungsdienst, die 
Feuerwehr, die Müllabfuhr und die 
Erntefahrzeuge in den Siedlungsstraßen der 
Gemeinde. Deshalb bitten wir Sie eindringlich: 

 Parken Sie so, dass mindestens eine 
Fahrbahnbreite von drei Metern für den 
fließenden Verkehr verbleibt. Bitte auch 
nicht “nur mal eben” das Fahrzeug abstellen, um z.B. jemanden oder etwas 
abzuholen. Das würde im Ernstfall wertvolle Sekunden kosten! 

 Parken Sie in ausreichendem Abstand vor Kreuzungen und Einmündungen. 
Manche Einsatzfahrzeuge haben einen großen Wendekreis. 

 Denken Sie auch an Ihr Auto: Wer behindernd parkt, riskiert Lack- oder 
Blechschäden von vorbeifahrenden Fahrzeugen. 

 Parken Sie niemals vor Feuerwehrzufahrten. Achten Sie auch darauf, dass Sie 
keine Hydranten auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand zustellen. 

Die Rudelzhausener  
Storchenfreunde Claudia 
Grüner und Henning Heine 
haben mit einigen 
Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern im November 
2022 ein 10 Meter hohes 
Storchennest an der Abens  
in Rudelzhausen aufgestellt. Kein leichtes 
Unterfangen, welches dank Gemeinderat Georg 
Brunner und dem Hopfenstangen-Experten Johann 
Zellner in die Tat umgesetzt werden konnte. Auch 
die Firma Hofer und der Schäfer Josef 
Niedermayer hatten beim Nestbau ihren Anteil. 
Das Storchennest hat sich bereits im Juni 2023 
ausgezahlt. Im erbauten Nest hat sich eine 
Storchenfamilie niedergelassen. Seit August 2023  

kann man vor Ort sogar 
auf einer Bank der 
Storchenfreunde 
verweilen und die Störche 
beobachten. 

 

Der Veranstaltungskalender für die Gemeinde Rudelzhausen! 

Was? Wann? Wo? Die Antwort darauf gibt's topaktuell im 
Veranstaltungskalender unter https://www.gemeinde-
rudelzhausen.de/Veranstaltungen.n18.html. Hier sind alle wichtigen Events zu 
finden - von traditionell bis modern, von Vereins-Versammlungen bis -Feiern, 
von Kursen und vieles mehr. 

Der Wertstoffhof hat ganzjährig freitags von 13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr und samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. 

 

 
 

 

Bitte beachten Sie: Es dürfen sich 
auf dem Gelände max. 3 Fahrzeuge 
befinden. Bitte bei der Einfahrt auf 
die Anweisungen des Personals 
achten. 
Problemmüllsammlungen 2024 
Die nächsten Termine für Ihren  
Problemmüll auf dem  
Wertstoffhof Rudelzhausen:   
 

16.01.2024 8:00 bis 9:30 Uhr 
21.05.2024 13.00 bis 15.00 Uhr 
17.09.2024 8:00 bis 9:30 Uhr 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freizeit & Tourismus 

Im Landkreis Freising kann jeder Bürger kostenlos 
Problemabfälle aus dem Haushalt in allen 
Gemeinden an den Aktionstagen abgeben. 
Problemabfälle sind Abfälle, die in besonderem Maße gesundheits- oder umweltgefährdend sein 
können und deshalb nicht in die Mülltonne dürfen: Beizen, Lösungsmittel, Batterien, Säuren, Laugen, 
ölhaltige Produkte, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Gifte, Chemikalien und ähnliche 
Abfälle. Altöl und Feuerlöscher bitte an der Verkaufsstelle/im Fachhandel zurückgeben: 
Rücknahmepflicht des Handels! Autobatterien werden nur hier angenommen: Eching, 
Fahrenzhausen, Freising, Hallbergmoos, Mauern, Moosburg, Nandlstadt und Neufahrn! Dispersions- 
und Wandfarben sowie  Farb- und Lackreste bitte eintrocknen lassen und über die Restmülltonne 
entsorgen. Flüssige, lösungsmittelhaltige Farb- und Lackreste bitte weiterhin bei den 
Problemmüllaktionen abgeben.  
Die Termine finden Sie auf der Gemeinde-Homepage oder in den Informationskästen. 

aktuelle Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt:  
Bauschuttmenge bis 40 Liter - 2,00 €, über 40 Liter je 
angefangene 100 Liter - 4,00 €, 1 m³ (= 1.000 Liter) - 35,00 € 

Öffnung des Wertstoffhofes zu den 
Feiertagen Weihnachten/Neujahr: 

22.12.2023 - 13.00 - 17.00 Uhr 
23.12.2023 - 09.00 - 12.00 Uhr 
29.12.2023 - 13.00 - 17.00 Uhr 
30.12.2023 - 09.00 - 12.00 Uhr 
05.01.2024 - 13.00 - 17.00 Uhr 

Abgabe der komplett abgeschmückten 
Christbäume:  

ab 12.01.2024 – 27.01.2024 zu den 
Öffnungszeiten 
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Wenn Sie Gegenstände im Gemeindegebiet verloren haben, melden Sie sich im Fundbüro 
der Gemeinde (Telefon 08752/8687-0) oder sehen Sie sich die Fundsachenliste auf der 
Gemeindehomepage an (https://www.gemeinde-rudelzhausen.de/Fundsachenliste.o3542.html). 
Fundsachen werden für mindestens ein halbes Jahr im Fundbüro aufbewahrt. 

 

Lost & Found 

FUNDSACHEN 

Bitte Straßen freihalten! 

Bilder von Rudelzhausen rockt 

Störche in 
Rudelzhausen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Rudelzhausen 
Kirchplatz 10 
84104 Rudelzhausen 
E-Mail:  info@gemeinde-rudelzhausen.de  
Internet: www.gemeinde-rudelzhausen.de 
Parteiverkehr:      Mo. - Fr.   08:00 - 12:00 Uhr  

Mo. - Mi.  13:00 - 16:00 Uhr 
Die aktuelle Hausordnung des Rathauses finden Sie unter https://www.gemeinde-rudelzhausen.de/Rathaus-1 im Download-Bereich. 

 

Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung: 
Telefonzentrale 08752/ 8687-0 
Telefax  8687-20 
Erster Bürgermeister  8687-10 
Geschäftsleitung  8687-11 
Finanzverwaltung  8687-12 
Bauamt  8687-13 
 

Bitte vereinbaren Sie für Ihr Anliegen im Rathaus vorher einen Termin, um Wartezeiten zu vermeiden. Kurzfristige Termine sind möglich. 

Kasse 08752/ 8687-14 
Friedhofsangelegenheiten 8687-14 
Einwohnermeldeamt  8687-16 
Steueramt                8687-17 
Standesamt                8687-17 
Wertstoffhof 869762 
Freibad 7317 

Anzeigen - Kontakt: info@gemeinde-rudelzhausen.de - https://www.gemeinde-rudelzhausen.de/Gemeindeblatt.n17.html 
 

Am 16.01.2024 ist das Einwohnermeldeamt vormittags aufgrund einer Fortbildungsmaßnahme geschlossen. 


